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Sogenannte „Feuerordnungen“
(Feuerwehrordnungen) gehören zum normativen 
Grundgerüst frühneuzeitlicher Städte. So auch im 
Bozen des 16. Jahrhunderts.  

Feuer war einer der Geiseln, die die städtischen 
Gesellschaften und ihre dicht an dicht gebauten 
Wohnstätten immer wieder heimsuchte. War erst 
einmal „Feuer am Dach“, dann war es eigentlich 
stets schon zu spät.

Schadens- und Gefahrenabwehr rückten daher 
rasch zu einer der zentralen Aufgaben der 
öffentlichen Ordnung auf. Bereits um 1470 
organisierte der Rat der Stadt Bozen in der sog. 
Sigmundianischen Ordnung (nach deren 
Urheber Herzog Sigmund von Österreich-Tirol) 
den Brandschutz mithilfe eigener Viertels- und 
Feuermeister. Diese hatten die 
Löschmannschaften nach den vier Vierteln der 
Stadt aufzubieten und eine reglementierte Menge 
an Feuerhaken, Leitern und Wasserkübeln 
(scheffer) anzuschaffen. Auch eine Feuer-
Nachtwache wurde eingeführt.

Waren diese ersten Ordnungen noch urkundlich-
handschriftlicher Natur, so machte sich das 
Stadtregiment ab der Mitte des 16. Jahrhunderts 
das junge Medium des Buchdrucks zunutze. Die 
älteste diesbezügliche Feuerordnung stammt von 
1588 und wurde 1589 bei Donatius Fetius in
Brixen publiziert, weitere Ordnungen wurden 
1610 und 1655 bei Daniel bzw. Hieronymus 
Paur in Innsbruck in den Druck gegeben. 

Unter den detaillierten Bestimmungen befindet 
sich etwa die Vorschrift, die bisherigen 
Schindeldächer mit genormten Ziegeln zu 
ersetzen. Bemerkenswert ist ferner der enge 
Zusammenhang der Ordnungen mit dem sog. 
Polizey-Wesen, also einer umfassenden 
verhaltensregulierenden Aufsicht und 
Disziplinierungsabsicht der Obrigkeit. Nicht 
umsonst trägt die Ordnung von 1588 (1589) den 
Titelzusatz Empörungs Ordnung, zielt also auch 
auf die Unterbindung sozialer Revolten ab.  

Hs. 2354: die Ordnung von 1610 (Druck Daniel Paur, Innsbruck)

Hs. 2355: die Bozner Feuer- und Empörungsordnung von 
1588 (Druck Donatus Fetius, Brixen 1589)


